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Gesuch für das nächtliche Dauerparkieren
1. Angaben zum Gesuchsteller/zur Gesuchstellerin
Name:      
Vorname:      
Geburtsdatum:      
3250 Lyss
Strasse:      
Telefon Privat:      
Geschäft:      
Natel:      
2. Angaben zu den Fahrzeugen

Kontrollschild:      
Marke:      

      

      

Gültig ab (Datum):     

Bemerkungen:      
3. Hinweise/Gültigkeit

· Schriftenpolizeilich gemeldete Anwohnerinnen und Anwohner in der Parkzone 2 + 3 können für die auf ihren Namen und ihre Adresse im Fahrzeugausweis eingetragenen leichten Motorwagen eine Parkierungsbewilligung erhalten.

· Die Gebühr für das nächtliche Dauerparkieren wird halbjährlich abgerechnet.

· Kosten pro Monat: Fr. 20.00 für leichte Motorwagen.
· Bei Nichtbezahlen wird das Mahn- und Betreibungsverfahren eingeleitet.

· Wird das nächtliche Dauerparkieren nicht mehr benötigt, wird die Gebühr für jeweils nicht angebrochene Monate zurückerstattet.

· Es besteht kein Anspruch auf einen Parkplatz.

· Zeitlich beschränkte Verfügungen von Parkierungsbeschränkungen (z.B. Bauarbeiten) sind zu beachten.

Datum:      
Bitte senden Sie das Gesuch an: Gemeinde Lyss, Bereich Sicherheit, Marktplatz 6, 3250 Lyss
Für weitere Auskünfte: Telefon 032 387 03 87 während den Büroöffnungszeiten
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